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Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 6 (Beschlussfassung über die Aufhebung 
der bestehenden und die Erteilung einer neuen Ermächtigung zum Erwerb und zur Ver-

wendung eigener Aktien, einschließlich der Ermächtigung zur Einziehung erworbener Ak-

tien und zur Kapitalherabsetzung sowie mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugs-

rechts der Aktionäre)  

Der Vorstand erstattet gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 in Verbindung mit § 186 Abs. 4 Satz 2 

AktG zu Tagesordnungspunkt 6 der Hauptversammlung über die Gründe für die Ermächtigung 
zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre bei der Veräußerung erworbener eigener Ak-

tien den folgenden Bericht:  

In Tagesordnungspunkt 6 schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor, die Gesellschaft zu ermäch-
tigen, bis zum 16. Juni 2030 (einschließlich) eigene Aktien der Gesellschaft im Umfang von bis 

zu 10 % des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung der Hauptversammlung bzw. – falls dieser 

Wert geringer ist – des zum Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung bestehenden Grund-

kapitals zu erwerben.  

Mit dieser Ermächtigung soll die Möglichkeit von Aktienrückkäufen und der Verwendung der 

erworbenen Aktien erneuert werden. Die Gesellschaft hat auf der Grundlage der Ermächtigung 
der Hauptversammlung vom 19. Juni 2024 eigene Aktien erworben. Um der Gesellschaft wie-

der den vollen Handlungsspielraum für die Dauer von fünf Jahren einzuräumen, soll dem Vor-

stand - unter Aufhebung der nach dem teilweisen Gebrauch verbleibenden, bestehenden Er-
mächtigung - bereits in diesem Jahr eine neue Ermächtigung erteilt werden. Die Ermächtigung 

umfasst auch die Verwendung der eigenen Aktien, die bereits aufgrund der bestehenden Er-

mächtigung gemäß Hauptversammlungsbeschluss vom 19. Juni 2024 und früherer Ermächti-
gungen erworben wurden. Die Ermächtigung kann sowohl durch die Gesellschaft selbst als 

auch durch abhängige oder im Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehende Unternehmen oder 

für ihre oder deren Rechnung durch Dritte durchgeführt werden. 

Der Erwerb der eigenen Aktien kann über die Börse oder im Weg eines öffentlichen Erwerbs- 

oder Tauschangebots erfolgen. Bei dem Erwerb ist der Grundsatz der Gleichbehandlung der 

Aktionäre gemäß § 53a AktG zu wahren. Der vorgeschlagene Erwerb über die Börse oder im 
Weg des öffentlichen Erwerbs- oder Tauschangebots trägt dem Rechnung. Sofern bei einem 

öffentlichen Erwerbs- oder Tauschangebot die Anzahl der angedienten Aktien das von der 

Gesellschaft vorgesehene Erwerbsvolumen übersteigt, erfolgt der Erwerb bzw. Tausch quotal 
nach dem Verhältnis der angedienten Aktien je Aktionär. Dabei kann jedoch unabhängig von 

den von dem Aktionär angedienten Aktien ein bevorrechtigter Erwerb bzw. Tausch geringer 
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Stückzahlen bis zu einhundert (100) Aktien je Aktionär vorgesehen werden. Aktien mit einem 
vom Aktionär festgelegten Andienungspreis, zu dem der Aktionär bereit ist, die Aktien an die 

Gesellschaft zu veräußern, und der höher ist als der von der Gesellschaft festgelegte Kaufpreis, 

werden bei dem Erwerb nicht berücksichtigt; dies gilt entsprechend bei einem vom Aktionär 
festgelegten Tauschverhältnis, bei dem die Gesellschaft für Aktien der Gesellschaft mehr 

Tauschaktien als beim von der Gesellschaft festgelegte Tauschverhältnis liefern und übertra-

gen müsste. 

a)  Die vorgeschlagene Ermächtigung sieht vor, dass die erworbenen eigenen Aktien zu je-

dem gesetzlich zulässigen Zweck verwendet werden dürfen. Insbesondere können er-

worbene eigene Aktien ohne einen weiteren Hauptversammlungsbeschluss eingezogen 
werden. Die Einziehung der eigenen Aktien führt grundsätzlich zur Herabsetzung des 

Grundkapitals der Gesellschaft. Der Vorstand wird aber auch ermächtigt, die eigenen 

Aktien ohne Herabsetzung des Grundkapitals gemäß § 237 Abs. 3 Nr. 3 AktG einzuzie-
hen. Dadurch würde sich der Anteil der übrigen Aktien am Grundkapital gemäß § 8 Abs. 

3 AktG (rechnerischer Nennbetrag) anteilig erhöhen. Bei den beiden genannten Verwen-

dungsarten wird der aktienrechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz gewahrt.  

b)  Die vorgeschlagene Ermächtigung sieht weiter vor, dass erworbene eigene Aktien zur 

Durchführung einer Aktiendividende, in deren Rahmen Aktien der Gesellschaft (auch 

teilweise und/oder wahlweise) gegen Einlage von Dividendenansprüchen der Aktionäre 
ausgegeben werden, verwendet werden können. Dadurch soll es der Gesellschaft er-

möglicht werden, eine Aktiendividende zu optimalen Bedingungen auszuschütten. Bei 

einer Aktiendividende wird den Aktionären angeboten, ihren mit dem Gewinnverwen-
dungsbeschluss der Hauptversammlung entstandenen Anspruch auf Auszahlung der Di-

vidende ganz oder teilweise als Sacheinlage in die Gesellschaft einzulegen, um im Ge-

genzug neue Aktien der Gesellschaft zu beziehen. Die Ausschüttung einer Aktiendivi-
dende kann als Bezugsrechtsemission insbesondere unter Beachtung der Bestimmun-

gen in § 186 Abs. 1 AktG (Mindestbezugsfrist von zwei Wochen) und § 186 Abs. 2 AktG 

(Bekanntgabe des Ausgabebetrags spätestens drei Tage vor Ablauf der Bezugsfrist) er-
folgen. Im Einzelfall kann es je nach Kapitalmarktsituation indes vorzugswürdig sein, die 

Ausschüttung einer Aktiendividende so auszugestalten, dass der Vorstand zwar allen 

Aktionären, die dividendenberechtigt sind, unter Wahrung des allgemeinen Gleichbe-
handlungsgrundsatzes (§ 53a AktG) neue Aktien zum Bezug gegen Einlage ihres Divi-

dendenanspruchs anbietet und damit wirtschaftlich den Aktionären ein Bezugsrecht ge-

währt, jedoch das Bezugsrecht der Aktionäre auf neue Aktien rechtlich insgesamt aus-
schließt. Ein solcher Ausschluss des Bezugsrechts ermöglicht die Ausschüttung der Ak-

tiendividende ohne die vorgenannten Beschränkungen des § 186 Abs. 1 und 2 AktG und 

damit zu flexibleren Bedingungen. Angesichts des Umstands, dass allen Aktionären die 
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neuen Aktien angeboten werden und überschießende Dividendenbeträge durch Barzah-
lung der Dividende abgegolten werden, erscheint ein Bezugsrechtsausschluss in einem 

solchen Fall als gerechtfertigt und angemessen. 

c)  Außerdem soll es dem Vorstand (bzw. dem Aufsichtsrat, soweit Mitglieder des Vorstan-
des betroffen sind) möglich sein, eigene Aktien im Zusammenhang mit verschiedenen 

Vergütungs- oder Bonusprogrammen zu verwenden. Die Vergütungs- oder Bonuspro-

gramme dienen der zielgerichteten Incentivierung der Programmteilnehmer und sollen 

diese gleichzeitig an die Gesellschaft binden: 

aa)  Sie können Personen, die in einem Arbeitsverhältnis zu der Gesellschaft oder ei-

nem mit ihr verbundenen Unternehmen stehen oder standen, sowie Organmitglie-
dern der Gesellschaft bzw. von mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen 

bzw. deren Investmentvehikeln, Inhabern von Erwerbsrechten, insbesondere aus 

(auch vor dem Formwechsel in eine Europäische Aktiengesellschaft (SE)) ausge-
gebenen Optionen, die von der Gesellschaft oder deren Tochtergesellschaften 

ausgegeben werden oder wurden, zum Erwerb angeboten und übertragen werden.  

bb)  Sie können zur Bedienung von virtuellen Optionsrechten den aus den ausgegebe-
nen virtuellen Optionen Berechtigten zum Erwerb angeboten und übertragen wer-

den; insbesondere zur Bedienung virtueller Optionsrechte, die von der Gesellschaft 

vor dem Formwechsel der Gesellschaft in eine Aktiengesellschaft Geschäftsfüh-
rern, Mitarbeitern und/oder Förderern der Gesellschaft und/oder ihrer direkten 

und/oder indirekten Tochtergesellschaften gewährt wurden.  

cc)  Sie können Personen, die in einem Arbeitsverhältnis zu der Gesellschaft oder ei-
nem mit ihr verbundenen Unternehmen stehen oder standen, aufgrund von Zusa-

gen im Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis übertragen werden.  

Das Bezugsrecht der Aktionäre soll insoweit ausgeschlossen werden. Durch die Ausnut-
zung dieser im Zusammenhang mit einer Vergütung und Incentivierung von Personen, 

die in einem Arbeitsverhältnis zu der Gesellschaft oder einem mit ihr verbundenen Un-

ternehmen stehen oder standen, sowie von Organmitgliedern der Gesellschaft bzw. von 
mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen im Sinne des § 15 AktG enthaltenen 

Ermächtigungen darf der auf die neuen ausgegebenen Aktien entfallende anteilige Be-

trag des Grundkapitals insgesamt 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft nicht über-
schritten werden, und zwar weder im Zeitpunkt der Beschlussfassung der Hauptver-

sammlung über die vorstehenden Ermächtigungen, noch im Zeitpunkt der Ausnutzung 

dieser Ermächtigungen. Zum Schutz der Aktionäre vor einer Verwässerung sind auf diese 
10 % Grenze auch diejenigen Aktien anzurechnen, die aus genehmigtem Kapital oder aus 
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bedingtem Kapital an Mitglieder des Vorstands und Arbeitnehmer der Gesellschaft sowie 
an Mitglieder der Geschäftsführungen und Arbeitnehmer von mit der Gesellschaft ver-

bundenen Unternehmen im Sinne des § 15 AktG während der Laufzeit dieser Ermächti-

gungen aus Beteiligungsprogrammen ausgegeben oder veräußert wurden.  

d)  Außerdem soll es dem Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats möglich sein, eigene 

Aktien gegen Sachleistungen, insbesondere im Rahmen von Unternehmenszusammen-

schlüssen oder zum (auch mittelbaren) Erwerb von Unternehmen, Betrieben, Unterneh-
mensteilen oder Beteiligungen, als Gegenleistung für von mit der Gesellschaft nicht ver-

bundenen Dritten (insbesondere Dienstleistern) erbrachte Leistungen sowie zum (auch 

mittelbaren) Erwerb von Vermögensgegenständen oder Ansprüchen auf den Erwerb von 
Vermögensgegenständen, einschließlich Forderungen gegen die Gesellschaft oder ihre 

Konzerngesellschaften anbieten und übertragen zu können. Die vorbezeichneten Aktien 

können darüber hinaus auch zur Beendigung bzw. vergleichsweisen Erledigung von ge-
sellschaftsrechtlichen Spruchverfahren bei verbundenen Unternehmen der Gesellschaft 

verwendet werden. Das Bezugsrecht der Aktionäre soll insoweit jeweils ausgeschlossen 

werden. Die vorgeschlagene Ermächtigung soll die Gesellschaft im Wettbewerb um in-
teressante Akquisitionsobjekte stärken und ihr ermöglichen, schnell, flexibel und liquidi-

tätsschonend auf sich bietende Gelegenheiten zum Erwerb zu reagieren. Dem trägt der 

vorgeschlagene Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre Rechnung. Die Entschei-
dung, ob im Einzelfall eigene Aktien oder Aktien aus einem genehmigten Kapital genutzt 

werden, trifft der Vorstand, wobei er sich allein vom Interesse der Gesellschaft und der 

Aktionäre leiten lässt. Bei der Bewertung der eigenen Aktien und der Gegenleistung 
hierfür wird der Vorstand sicherstellen, dass die Interessen der Aktionäre angemessen 

gewahrt werden. Dabei wird der Vorstand den Börsenkurs der Aktie der Gesellschaft 

berücksichtigen; eine schematische Anknüpfung an einen Börsenkurs ist nicht vorgese-
hen, insbesondere damit einmal erzielte Verhandlungsergebnisse durch Schwankungen 

des Börsenkurses nicht wieder in Frage gestellt werden können.  

e)  Die erworbenen eigenen Aktien sollen vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
auch gegen Barleistung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre an Dritte ver-

äußert werden können, sofern der Veräußerungspreis je Aktie den Börsenpreis von Ak-

tien der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet. 
Mit dieser Ermächtigung wird von der in § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 AktG in entsprechender 

Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zugelassenen Möglichkeit des vereinfachten 

Bezugsrechtsausschlusses Gebrauch gemacht. Dadurch wird der Vorstand in die Lage 
versetzt, schnell und flexibel die Chancen günstiger Börsensituationen zu nutzen und 

durch eine marktnahe Preisfestsetzung einen möglichst hohen Wiederverkaufspreis zu 
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erzielen und damit regelmäßig eine Stärkung des Eigenkapitals zu erreichen oder neue 

Investorenkreise zu erschließen.  

Die Ermächtigung gilt mit der Maßgabe, dass die unter Ausschluss des Bezugsrechts 

ausgegebenen Aktien insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht überschreiten dürfen, und 
zwar weder zum Zeitpunkt der Beschlussfassung noch zum Zeitpunkt der Ausnutzung 

der Ermächtigung. Auf diese Begrenzung sind diejenigen Aktien anzurechnen, die wäh-

rend der Laufzeit der Wiederveräußerungsermächtigung in direkter oder entsprechender 
Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden. Hierunter fallen auch die 

Aktien, die zur Bedienung von Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen oder Ge-

nussrechten mit Wandlungs- oder Optionsrechten ausgegeben werden oder ausgegeben 
werden können, sofern die zugrunde liegenden Schuldverschreibungen künftig während 

der Laufzeit dieser Ermächtigung bis zu diesem Zeitpunkt unter Bezugsrechtsausschluss 

entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden.  

Die Vermögens- und Stimmrechtsinteressen der Aktionäre werden bei diesem Weg der 

Veräußerung eigener Aktien angemessen gewahrt. Die Aktionäre haben grundsätzlich 

die Möglichkeit, ihre Beteiligungsquote zu vergleichbaren Bedingungen durch einen 

Kauf von Aktien über die Börse aufrechtzuerhalten. 

f)  Außerdem soll die Gesellschaft eigene Aktien auch zur Bedienung von Erwerbspflichten 

oder Erwerbsrechten auf Aktien der Gesellschaft aus und im Zusammenhang mit Wan-
del- oder Optionsschuldverschreibungen oder Genussrechten und / oder Gewinnschuld-

verschreibungen verwenden können, die von der Gesellschaft oder einer ihrer Konzern-

gesellschaften ausgegeben wurden. Um der Gesellschaft die Flexibilität zu verschaffen, 
die von der Gesellschaft oder einer ihrer Konzerngesellschaften ausgegebenen Wandel- 

oder Optionsschuldverschreibungen oder Genussrechte und / oder Gewinnschuldver-

schreibungen liquiditätsschonend vorzeitig zurückzuerwerben, sollen die eigenen Aktien 
auch deren Inhabern als Gegenleistung angeboten und auf diese übertragen werden kön-

nen. Hierzu muss jeweils das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen sein. Dies gilt 

auch im Fall einer Veräußerung eigener Aktien durch öffentliches Angebot an alle Akti-
onäre für die Möglichkeit, den Gläubigern solcher Instrumente ebenfalls Bezugsrechte 

auf die Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen zustünde, wenn die jeweiligen 

Wandlungs- oder Optionsrechte bereits ausgeübt worden wären (Verwässerungs-

schutz).  

g)  Schließlich ist der Vorstand ermächtigt, etwaige Spitzenbeträge bei einem Angebot an 

alle Aktionäre auszuschließen. Dies ist für die technische Abwicklung eines solchen An-
gebots erforderlich, um die Ausgabe von Bruchteilen von Aktien zu vermeiden. Der 
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Vorstand wird die als sogenannte freie Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre ausge-
schlossenen Aktien entweder durch Verkauf an der Börse oder in sonstiger Weise best-

möglich für die Gesellschaft verwerten.  

Von der Ermächtigung kann hinsichtlich solcher Aktien der Gesellschaft Gebrauch gemacht 
werden, die aufgrund dieser oder aufgrund früherer Ermächtigungen zum Erwerb eigener Ak-

tien erworben wurden.  

Der Vorstand wird in den nächsten Hauptversammlungen jeweils nach § 71 Abs. 3 Satz 1 AktG 

über eine etwaige Ausnutzung dieser Ermächtigung berichten. 

 

München, April 2025 

Westwing Group SE 

Der Vorstand 

 


